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Modultitel GS XII: Studienrelevanter Auslandsaufenthalt 

Modulbeauftragte(r) Studienzentrum des FB 10  

Verantwortliche 
Lehrende 

Studienzentrum des FB 10, Modulbeauftragte für General Studies und ggf. die 
Erasmus-Koordinatorin des Fachbereichs 

Allgemeine 
Beschreibung 

Studierende werden ermutigt, Auslandsphasen zu absolvieren und können diese für die 
General Studies anerkennen lassen, sofern die Auslandsaufenthalte in ihrer Dauer über 
die in den Prüfungsordnungen geforderten Pflicht-Auslandssemester hinausgehen.  

Modultyp Wahlpflichtmodul im General Studies-Bereich 

Arbeitsaufwand/CP 30 h / 1 CP 

Lehr- und Lernformen variabel je nach Art des Auslandsaufenthalts 

Lehrveranstaltungen Vorlesungen, Seminare, Praktika, Arbeitstätigkeit  

Dauer Die Dauer liegt im Ermessen der Studierenden. 

Lern- und 
Qualifikationsziele 

 Fremdsprachenkompetenz 

 interkulturelle Kompetenz 

 eigenverantwortliche Planung und Organisation 

 Networking  

Häufigkeit in jedem Semester 

Voraussetzung für die 
Vergabe von 
Kreditpunkten 

Nachweis über die Dauer des Aufenthalts und eine kurze schriftliche Dokumentation 
über die Tätigkeit und die Relevanz des Auslandsaufenthaltes für das Studium oder die 
spätere Berufswahl. Die Dauer liegt im Ermessen der Studierenden; die Zahl der CP 
wird entsprechend berechnet, maximal werden jedoch 12 CP anerkannt.  
Die Vergabe von CP muss vor Beginn des Auslandsaufenthaltes mit der 
Modulbeauftragten und ggf. mit der Erasmus-Koordinatorin abgesprochen werden.  

 


